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Sehr geehrte Mandanten,

die Änderung eines Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen, die zu

einer höheren Steuer führen, ist nur dann möglich, wenn dem Fiskus die

steuererhöhenden Punkte auch erst nach Erlass des bereits existenten

Bescheides bekannt werden. Wusste der Beamte schon zuvor davon,

darf er den bereits ergangenen Bescheid nicht ändern.

Nicht verwunderlich also, dass der Finanzbeamte oft mit zugehaltenen

Augen und Ohren dasitzt und nur seinen Mund gebraucht. Er sagt: Mein

Name ist Hase, ich weiß von nix! Und weil ich von nix weiß, darf ich

die Steuerfestsetzung auch wegen für mich neuer Tatsachen erhöhen.

Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht! So hat bereits das FG Ber-

lin-Brandenburg (Az. 10 K 10167/11) entschieden, dass der Fiskus auch

nachfragen muss, wenn der Akteninhalt Widersprüche hergibt.

Im Urteilsfall ging es um eine unterbliebene Auflösung einer Anspar-

rücklage. Das Finanzamt wollte wegen neuer Tatsachen den Bescheid

ändern, weil es von der unterbliebenen Auflösung nichts gewusst

haben wollte. Dies erlaubten die Richter jedoch nicht, denn auch

der Fiskus muss arbeiten. Anders ausgedrückt: Der Akteninhalt hat

Anhaltspunkte geliefert, dass hier eine Auflösung hätte stattfinden

müssen, weshalb dann auch das Finanzamt mal nachfragen muss.

Unterlässt es dies, hat es seine Amtsermittlungspflicht verletzt. Eine

neue Tatsche scheidet dann aus, weil das Finanzamt von der Tatsache

hätte wissen können.

Klar, wer arbeitet schon gerne? Augen und Ohren zuzumachen ist

angenehmer, daher ist gegen die erstinstanzliche Entscheidung die

Revision (Az. X R 21/15) anhängig.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.4.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.4. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge April 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für April 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.4.2016.

Steuerpflichtig: Leistung ohne Rechtsgrund

Zahlungen einer privaten Rentenversicherung, die versehentlich über 

die vertraglich vereinbarte Laufzeit hinaus erfolgten, sind von den 

Empfängern in voller Höhe zu versteuern. Mit dem Ertragsanteil sei-

en lediglich die vertragsgemäßen Leistungen zu versteuern, so das Fi-

nanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Einer Besteuerung stehe nicht 

entgegen, dass die Zahlungen ohne Rechtsgrund erfolgt und an die 

Versicherung zurückzuzahlen seien. Das FG ließ die Revision nicht zu.

Der verheiratete Kläger hatte eine private kombinierte Lebens- und Be-

rufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Vereinbart war, dass er im 

Fall der Berufsunfähigkeit von der Beitragspflicht bis zum 01.02.2010 

befreit werde und bis zu diesem Zeitpunkt eine abgekürzte Leibren-

te erhalten sollte. Zum 01.02.2010 könne er dann die Ablaufleistung 

fordern oder den Vertrag fortführen. Der Kläger wurde berufsunfähig 

und bezog bis 01.02.2010 vereinbarungsgemäß eine monatliche Be-

rufsunfähigkeitsrente. Der Kläger übte sein Wahlrecht zum 01.02.2010 

aus und die Versicherung zahlte ihm die Ablaufleistung aus. Die Ver-

sicherung zahlte jedoch versehentlich bis Anfang 2011 weiterhin mo-

natliche Beträge aus und forderte diese dann zurück. Hiergegen klagte 

der Kläger im Wesentlichen erfolglos und einigte sich 2012 mit der 

Versicherung über die Höhe der Rückzahlung. Der Kläger informier-

te das Finanzamt über das Geschehen. Das Finanzamt versteuerte die 

versehentlichen Zahlungen. Hiergegen erhoben die Eheleute Klage. 

Leistungen, die sie versehentlich erhalten und zurückzahlen müssten, 

seien nicht steuerpflichtig.

Das FG Baden-Württemberg entschied, die ohne Rechtsgrund an den 

Kläger gezahlten monatlichen Beträge seien als „wiederkehrende Leis-

tungen“ steuerpflichtige sonstige Einkünfte. Sie seien aufgrund eines 

von vornherein gefassten, einheitlichen Entschlusses der Versicherung 

mit gewisser Regelmäßigkeit erbracht worden. Die ursprüngliche Ent-

scheidung der Versicherung, regelmäßig, gleichbleibende Geldbeträge 

an den Kläger zu überweisen, sei kausal für die Zahlungen. Diese seien 

willentlich erfolgt und durch den Versicherungsvertrag veranlasst ge-

wesen. Für die Besteuerung komme es nicht darauf an, ob ein Rechts-

anspruch auf die Leistung bestehe. Nur freiwillige Leistungen seien von 

der Besteuerung ausgenommen. Die Versicherung habe jedoch verse-

hentlich geleistet und nicht den Kläger über das vertraglich geschulde-

te Maß hinaus bereichern wollen. Die Zahlungseingänge seien in voller 

Höhe zu versteuern. Mit dem geringeren Ertragsanteil seien nur Renten 

zu versteuern. Das Rentenrecht sei jedoch bereits erloschen gewesen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 15.01.2016, 13 K 

1813/14

Abtretungs-/Verpfändungsanzeige: Anzeigen auf 
altem Vordruck unwirksam

Gemäß § 46 Abgabenordnung (AO) können Ansprüche auf Erstattung 

von Steuern, Haftungsbeträgen, steuerlichen Nebenleistungen und 

auf Steuervergütungen abgetreten und verpfändet werden. Die Abtre-

tung/Verpfändung ist unter anderem nur dann wirksam, wenn sie der 

zuständigen Finanzbehörde schriftlich auf amtlich vorgeschriebenen 

Vordruck angezeigt wird (§ 46 Absatz 3 AO). Das Bayerische Landes-

amt für Steuern (LfSt) weist in diesem Zusammenhang auf ein Sch-

reiben des Bundesfinanzministeriums vom 22.07.2015 hin, mit dem 

dieser amtlich vorgeschriebene Vordruck neu gefasst worden sei.

Die Neufassung enthalte eine wesentliche inhaltliche Änderung un-

ter Ziffer III. 2. bezüglich des Umfangs der Abtretung beziehungsweise 
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Verpfändung. Es sei dort folgender Hinweis hinzugefügt worden: „Die 

Vollabtretung umfasst auch Erstattungsansprüche aufgrund künftiger 

Änderungen der Steuerfestsetzung(en), die nicht auf Verlustrückträ-

gen (§ 10d Einkommensteuergesetz) oder rückwirkenden Ereignissen 

(§ 175 AO) aus Zeiträumen nach Eingang der Abtretungsanzeige/Ver-

pfändungsanzeige bei der Finanzbehörde beruhen.“

Die frühere Fassung des Vordrucks gemäß dem BMF-Schreiben vom 

31.01.2014 habe nur für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2015 noch 

anerkannt werden können, betont das LfSt. Abtretungsanzeigen auf 

alten Vordrucken, die nach dem 31.12.2015 beim Finanzamt eingehen, 

seien unwirksam und müssten daher vom Finanzamt zurückgewiesen 

werden.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 13.01.2016

Behinderungsbedingte Umbaukosten einer Motor-
yacht sind keine außergewöhnlichen Belastungen

Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau einer Motory-

acht erwachsen dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig und sind 

deshalb nicht als außergewöhnliche Belastung im Sinne des § 33 EStG 

zu berücksichtigen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger ist aufgrund eines Autounfalls querschnittsgelähmt und auf 

einen Rollstuhl angewiesen (Grad der Behinderung 100). Im Jahr 2008 

erwarb er eine Motoryacht, die er im Streitjahr 2011 rollstuhlgerecht 

umbauen ließ. Hierfür entstanden ihm Kosten in Höhe von circa 37.000 

Euro, die er in seiner Einkommensteuererklärung vergeblich als außer-

gewöhnliche Belastung gemäß § 33 EStG geltend machte. Die Klage 

vor dem Finanzgericht blieb ebenso wie jetzt die Revision erfolglos.

Der BFH war der Auffassung, das FG habe die Aufwendungen zu Recht 

nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt. Nach § 33 EStG 

seien nur zwangsläufige Mehraufwendungen für den existenznotwen-

digen Grundbedarf abzugsfähig. Aufwendungen für die Anschaffung 

und den Unterhalt einer Motoryacht zählten hierzu nicht. Der Steu-

erpflichtige sei nicht verpflichtet, derartige Konsumaufwendungen zu 

tragen. Sie stünden vielmehr in seinem Belieben. Das gelte auch für 

Mehraufwendungen, die erforderlich seien, ein solches Boot behin-

dertengerecht umzugestalten. Diese Aufwendungen seien nicht vor-

nehmlich der Krankheit oder Behinderung geschuldet, sondern – an-

ders als die krankheits- oder behindertengerechte Ausgestaltung des 

individuellen (existenziell wichtigen) Wohnumfelds – in erster Linie 

Folge eines frei gewählten Konsumverhaltens.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 02.06.2015, VI R 30/14

Diätverpflegung: Aufwendungen für Arzneimittel 
sind außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für ärztlich verordnete Arzneimittel im Sinne von § 2 

des Arzneimittelgesetzes (AMG) unterfallen nicht dem Abzugsverbot 

für Diätverpflegung nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG und können des-

wegen als außergewöhnliche Belastung in Ansatz gebracht werden. 

Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung. Sie 

nimmt aus diesem Grund – ärztlich verordnet – Vitamine und andere 

Mikronährstoffe ein. Die hierfür entstandenen Aufwendungen machte 

sie in ihrer Einkommensteuererklärung vergeblich als Krankheitskos-

ten und damit als so genannte außergewöhnliche Belastung gemäß 

§ 33 EStG geltend. Die Klage hat das Finanzgericht (FG) abgewiesen. 

Aufwendungen für Vitamine und andere Mikronährstoffe seien Diät-

verpflegung und könnten deshalb nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG nicht 

als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

Auf die Revision der Klägerin hat der BFH die Vorentscheidung aufge-

hoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG habe nicht 

festgestellt, ob es sich bei den von der Klägerin eingenommenen 

Präparaten um Nahrungsergänzungsmittel im Sinne des § 1 der Nah-

rungsergänzungsmittelverordnung und damit um Lebensmittel oder 

ob es sich um Arzneimittel im Sinne des § 2 AMG handele. Die erfor-

derlichen Feststellungen habe es im zweiten Rechtsgang nachzuholen. 

Denn vom Abzugsverbot nach § 33 Absatz 2 Satz 3 EStG würden nur 

Aufwendungen für Diätlebensmittel, nicht aber Arzneimittel im Sin-

ne des § 2 AMG erfasst. Dies gelte auch dann, wenn die Arzneimittel 

im Rahmen einer Diät eingenommen würden. Aufwendungen hierfür 

seien vielmehr als Krankheitskosten nach § 33 Absatz 1 EStG zu be-

rücksichtigen, wenn die Einnahme der Medikamente einer Krankheit 

geschuldet und die Medikation durch ärztliche Verordnung nachgewie-

sen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.04.2015, VI R 89/13
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Investmentfonds: Besteuerung wird vereinfacht

Das Bundeskabinett hat am 24.02.2016 den Gesetzentwurf der Bun-

desregierung zur Reform der Investmentbesteuerung gebilligt. Damit 

soll die Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern vereinfacht 

und leichter handhabbar gemacht werden, so das Bundesfinanzmi-

nisterium (BMF). Bekannte Steuergestaltungsmodelle würden aus-

geschlossen und die Gefahr von neuen Gestaltungsmissbräuchen 

erheblich reduziert. EU-rechtliche Risiken, die sich heute aus den un-

terschiedlichen Besteuerungsregelungen für inländische und ausländi-

sche Investmentfonds ergeben, würden ausgeräumt.

Das geltende Investmentsteuerrecht sei komplex und stelle hohe 

Anforderungen für die Besteuerung der Anleger von Publikums-In-

vestmentfonds. Der Gesetzentwurf enthalte daher ein grundlegend 

reformiertes Besteuerungssystem für solche Investmentfonds. Statt 

bisher bis zu 33 Besteuerungsgrundlagen bräuchten die Anleger für 

ihre Steuererklärung zukünftig nur noch vier Angaben: die Höhe der 

Ausschüttung, den Wert des Fondsanteils am Jahresanfang, den Wert 

des Fondsanteils am Jahresende und die Angabe, ob es sich um einen 

Aktienfonds, einen Mischfonds, einen Immobilienfonds oder um einen 

sonstigen Fonds handelt. Diese Informationen seien leicht zu beschaf-

fen. Es werde daher zukünftig ohne steuerliche Nachteile möglich, 

in ausländische Investmentfonds zu investieren, die keine deutschen 

Besteuerungsgrundlagen ermitteln, erwartet das BMF. Damit werde 

das neue Investmentsteuergesetz der steigenden Mobilität der Bürger 

gerecht.

Über die Reform der Investmentbesteuerung hinaus enthält der Ge-

setzentwurf laut Ministerium eine Änderung des Einkommensteuer-

gesetzes, mit der Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteu-

erung (so genannte Cum/Cum-Geschäfte) verhindert werden. Nach 

dieser Neuregelung sei die Anrechenbarkeit der auf Dividenden erho-

benen Kapitalertragsteuer davon abhängig, dass der Steuerpflichtige 

die Aktie für einen Mindestzeitraum hält und dabei ein Mindestmaß 

an wirtschaftlichem Risiko trägt. Diese Beschränkung gelte bei Divi-

dendenerträgen von mehr als 20.000 Euro jährlich. Kleinanleger seien 

daher nicht betroffen.

Im Einzelnen sehe die geplante Reform der Investmentbesteuerung 

vor, dass erstmals auch bei inländischen Publikums-Investmentfonds 

die aus deutschen Einkunftsquellen stammenden Dividenden und 

Immobilienerträge auf Fondsebene besteuert werden. Alle anderen 

Ertragsarten (zum Beispiel Zinsen, Gewinne aus der Veräußerung von 

Aktien und anderen Wertpapieren, Erträge aus Termingeschäften) sei-

en auf Fondsebene weiterhin steuerfrei. Damit würden inländische 

und ausländische Publikums-Investmentfonds gleich besteuert, um 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die im geltenden Recht 

bestehenden Risiken eines Verstoßes gegen EU-Recht zu beseitigen.

Wie bisher blieben Investmenterträge steuerfrei, wenn die Investmen-

tanteile im Rahmen von zertifizierten Altersvorsorgeverträgen (private 

Riester-Renten) oder Basisrentenverträgen (so genannte Rürup-Ren-

ten) gehalten werden oder wenn die Erträge gemeinnützigen Anlegern 

zufließen. Beim Anleger seien die Ausschüttungen eines Publikums-

Investmentfonds grundsätzlich in voller Höhe zu versteuern. Eine Aus-

nahme gilt laut BMF für Publikums-Investmentfonds, die überwiegend 

in Aktien oder in Immobilien investieren, weil bei diesen Aktien- und 

Immobilienfonds bereits ein Teil der Erträge auf der Fondsebene be-

steuert wurde. Als Ausgleich für die steuerliche Vorbelastung auf der 

Fondsebene werde bei Aktien- und Immobilienfonds ein Teil der Aus-

schüttung und des Gewinns aus der Veräußerung des Investmentan-

teils von der Besteuerung freigestellt (Teilfreistellung). Für Privatanle-

ger seien bei Aktienfonds 30 Prozent, bei Mischfonds 15 Prozent und 

bei Immobilienfonds 60 Prozent der Erträge steuerfrei. Bei Immobi-

lienfonds, die überwiegend in ausländische Immobilien investieren, 

gelte ein höherer Freistellungssatz von 80 Prozent, weil ausländische 

Staaten die dortigen Immobilienerträge in der Regel bereits in höhe-

rem Maße auf Fondsebene besteuert haben.

Wenn der Publikums-Investmentfonds nichts oder nur in sehr gerin-

gem Maße ausschüttet, werde eine Vorabpauschale erhoben. Damit 

soll laut Finanzministerium die Nutzung von Investmentfonds als 

Steuerstundungsmodell verhindert werden. Die Höhe der Vorabpau-

schale bestimme sich nach dem Wert des Fondsanteils am Jahresan-

fang multipliziert mit einem Basiszinssatz. Dieser Basiszins sei ein ein-

mal jährlich durch die Bundesbank ermittelter Durchschnittszinssatz 

öffentlicher Anleihen. Für das Jahr 2015 hätte die Vorabpauschale rund 

0,7 Prozent betragen.

Bei Spezial-Investmentfonds, die für institutionelle Anleger wie Ban-

ken, Versicherungen und Industrieunternehmen konzipiert sind, werde 
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die bisherige Systematik grundsätzlich fortgeführt. Gleichwohl seien 

auch hier Anpassungen erforderlich. Die Neuregelungen in diesem Be-

reich verfolgten die Ziele, Steuerumgehungsmodelle auszuschließen, 

Gestaltungsspielräume einzuschränken und EU-rechtliche Risiken aus-

zuräumen.

Keine Veränderung enthalte der Gesetzentwurf bei der Besteuerung 

von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz. Es bleibe das Ziel der Bun-

desregierung, eine Regelung zur Besteuerung von Veräußerungsgewin-

nen aus Streubesitz zu schaffen, die keine neue steuerliche Belastung 

bei der Finanzierung junger, innovativer Unternehmen schafft. Dafür 

müsse sichergestellt sein, dass die Regelungen für junge, innovative 

Unternehmen aus Sicht der EU-Kommission europarechtlich zulässig 

sind. Die Arbeiten an einer solchen Lösung gehen laut BMF weiter. 

Die neuen Investmentsteuervorschriften sollen ab dem 01.01.2018 

angewendet werden. Die Änderung des Einkommensteuergeset-

zes zur Verhinderung von Cum/Cum-Geschäften soll bereits ab dem 

01.01.2016 gelten, um Gestaltungen schon in der Dividendensaison 

2016 zu verhindern.

Bundesfinanzministerium, PM vom 24.02.2016

Unterhalt: Steuerklassen-Wechsel zum Nachteil des 
Sohnes ist kein fairer Zug

Ändert ein geschiedener Vater seine steuerlichen Verhältnisse mit sei-

ner neuen Ehefrau so, dass sich daraus ein (hier wesentlich) geringerer 

Unterhalt für seinen minderjährigen Sohn ergibt, so muss der junge 

Mann das nicht hinnehmen. 

Klagt er darauf, dass sein Vater und seine Stiefmutter das steuerliche 

Splitting (Wahl der Steuerklassen III/V) in Anspruch nehmen, so muss 

der Papa dem folgen – oder fiktiv seine Zahlungen an den Sohn so aus-

richten, als hätte er es getan. Dies allerdings unter Absatz auch des 

Nachteils, den sein neuer Ehepartner hinnehmen müsste. 

OLG Nürnberg, 10 UF 1182/14 vom 11.12.2014

Kunden aus Nicht-EU-Ländern: Künftig keine Mehr-
wertsteuer-Rückerstattung für Kleinstbeträge mehr?

Baden-Württemberg setzt sich im Bundesrat für eine Begrenzung der 

Mehrwertsteuer-Erstattung für Kunden aus Nicht-EU-Ländern ein.

Derzeit würden viele Schweizer nach einem Einkauf in Deutschland 

die Rückerstattung auch für Kleinstbeträge fordern, erläutert das 

Bundesland. Diese Möglichkeit führe zu einer großen Zahl Schweizer 

Einkaufstouristen mit Belastungen für die grenznahe Infrastruktur – 

insbesondere zu vollen Parkhäusern und Verkehrsstaus. Außerdem sei 

eine Überlastung der Zöllner zu beobachten, die für die Bearbeitung 

der Anträge zuständig sind.

Baden-Württemberg schlägt daher vor, die Rückerstattung der Mehr-

wertsteuer auf die Fälle zu beschränken, in denen eine so genannte 

Bagatellgrenze von mindestens 50 Euro überschritten wurde. Die Bun-

desregierung möge einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. 

Die Entschließung wurde in der Bundesratssitzung am 26.02.2016 

vorgestellt und dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss zur weiteren 

Beratung zugeleitet.

Bundesrat, PM vom 26.02.2015
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GmbH- 
Geschäfts-
führer

Sonntags-Zuschläge führen auch bei faktischem 
GmbH-Geschäftsführer zu verdeckter Gewinn 
ausschüttung

Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschläge (SFN-Zuschläge) führen 

nicht nur bei nominellen, sondern auch bei faktischen Geschäftsfüh-

rern einer GmbH grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüttungen. 

Dies stellt das Finanzgericht (FG) Münster klar. Das Gericht hat die Re-

vision gegen sein Urteil zugelassen.

Die Klägerin ist eine GmbH, die eine Diskothek betreibt. Die alleinige 

nominelle Geschäftsführerin war in den Streitjahren deutlich über 70 

Jahre alt. Der Gesellschafterbestand setzte sich aus ihr und ihrem circa 

40 Jahre alten Sohn zusammen, der bei der GmbH angestellt war. Sein 

Gehalt (einschließlich Tantiemen) entsprach der Höhe nach in etwa 

demjenigen der Geschäftsführerin. Da er häufig während der Nacht-

veranstaltungen tätig war, zahlte die Klägerin ihm SFN-Zuschläge, 

die sie als steuerfrei behandelte. Solche Zuschläge erhielten auch die 

anderen Arbeitnehmer der Klägerin, nicht aber die Geschäftsführerin.

Das Finanzamt behandelte die SFN-Zuschläge als verdeckte Gewinn-

ausschüttungen, da die Rechtsprechung, wonach derartige Zuschläge 

bei Geschäftsführern grundsätzlich zu verdeckten Gewinnausschüt-

tungen führen, auch für faktische Geschäftsführer gelte. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei aufgrund seiner überragenden Stellung als fak-

tischer Geschäftsführer anzusehen. Demgegenüber war die Klägerin 

der Auffassung, dass allein die Mutter als „Patriarchin“ der Familie die 

Geschäfte der Klägerin kontrolliere.

Dem folgte das FG Münster nicht und wies die Klage ab. Der Sohn der 

Geschäftsführerin sei nach dem Gesamterscheinungsbild aufgrund 

seiner Tätigkeit, seines erheblichen Einflusses innerhalb der Gesell-

schaft und nicht zuletzt wegen der Höhe seiner Vergütung als fakti-

scher Geschäftsführer anzusehen. Die SFN-Zuschläge stellten auch 

verdeckte Gewinnausschüttungen dar. Besondere Vergütungen, die 

ein Geschäftsführer für die Ableistung von Überstunden erhält, seien 

regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttungen anzusehen. Dies be-

ruhe auf dem Gedanken, dass ein Geschäftsführer notwendige Aufga-

ben auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erledigen müsse. Diese 

Vermutung, die auch für SFN-Zuschläge gelte, sei auf einen faktischen 

Geschäftsführer zu übertragen, weil ein ordentlicher und gewissenhaf-

ter Geschäftsleiter jemanden, der faktisch wie ein Geschäftsführer für 

die Gesellschaft tätig ist, nicht in dieser Position belassen, sondern no-

minell zum Geschäftsführer bestellen würde. Im Streitfall sei die Ver-

mutung der verdeckten Gewinnausschüttung auch nicht entkräftet. 

Zwar habe die Klägerin auch anderen Arbeitnehmern SFN-Zuschläge 

gezahlt. Diese seien jedoch nicht in vergleichbaren Positionen tätig ge-

wesen wie der Sohn der Geschäftsführerin.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.01.2016, 10 K 1167/13 K,G,F, 

nicht rechtskräftig

Verbindliche Auskunft: Antrag für Wert bei Gebühr-
Bemessung entscheidend

Der Wert für die Bemessung der Gebühr, die für eine verbindliche Aus-

kunft durch die Finanzbehörde zu entrichten ist, richtet sich nach dem 

Antrag und wird in Anlehnung an den Streitwert eines gerichtlichen 

Verfahrens berechnet. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

In dem Urteilsfall plante die Klägerin eine Umstrukturierung ihres Kon-

zerns und fragte beim Finanzamt an, ob die geplante Gestaltung die 

Aufdeckung stiller Reserven auslösen würde. Die Behörde verneinte 

diese für die Klägerin nachteilige Rechtsfolge. Für die erteilte Auskunft 

erhob die Finanzbehörde eine dem Grunde nach gesetzlich vorge-

schriebene Auskunftsgebühr. Bei der Berechnung der Gebühr stellte 

das Finanzamt auf die überschlägig ermittelte Steuerbelastung ab, die 

eingetreten wäre, wenn diese stillen Reserven tatsächlich aufzudecken 

und zu versteuern wären.

Die im Anschluss erhobene Klage vor dem Finanzgericht (FG) war in-

soweit erfolgreich, als das FG gebührenmindernd berücksichtigte, dass 

eine Aufdeckung stiller Reserven auch eine höhere steuermindernde 

Abschreibung in den Folgejahren bedeutet hätte; diese Minderungen 

der Steuerbelastung in den Folgejahren berücksichtigte das FG bei der 

Gebührenhöhe.

Der BFH hob nun das Urteil des FG auf und wies die Klage ab. Die Ge-

bühr einer verbindlichen Auskunft könne nur auf der Grundlage der 

im Antrag auf Auskunft gestellten Rechtsfragen berechnet werden. 

Nicht gestellte Fragen seien – weder erhöhend noch mindernd – zu 

berücksichtigen, auch wenn sie sich als Folgefragen aus dem Antrag 

ergäben. Für die Berechnung der steuerlichen Auswirkungen sei auf 
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die bekannten Grundsätze der gerichtlichen Streitwertermittlung zu-

rückzugreifen. Der Auffassung der Klägerin, der Wert der Auskunft sei 

pauschal mit zehn Prozent der steuerlichen Auswirkungen anzusetzen, 

folgte der BFH nicht. Die Bedeutung der Auskunft für den Antragstel-

ler als grundsätzlich verbindliche Entscheidung über die Rechtsfragen 

rechtfertige keine pauschale Minderung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 22.04.2015, IV R 13/12

Briefkastenfirma schließt Vorsteuerabzug aus

Wenn in der zugrunde liegenden Rechnung lediglich ein Scheinsitz des 

Leistenden angegeben ist, scheidet der Vorsteuerabzug aus, erklärt der 

BFH.

Der Entscheidung liegt folgender Fall zugrunde:

Ein Unternehmer nahm in den Streitjahren u.a. aus den Rechnungen 

einer Firma X-GmbH und einer Firma Y-GmbH den Vorsteuerabzug 

vor.

Das Finanzamt versagte nach Durchführung einer Außenprüfung den 

Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen, da es annahm, die X-GmbH 

sei eine „Briefkastenfirma“, die tatsächlich nicht wirtschaftlich tätig 

gewesen sei. Es sei nicht glaubhaft, dass die X-GmbH die abgerechne-

ten Leistungen erbracht habe. Auch die Y-GmbH habe die abgerech-

neten Leistungen nicht erbracht; sie sei bereits einen Monat vor der 

angeblichen Leistung wegen Vermögenslosigkeit aus dem Handelsre-

gister gelöscht worden.

Das Finanzgericht entschied im Sinne des Finanzamtes und führte 

aus, die X-GmbH habe unter der in der Rechnung angegebenen An-

schrift keinen Geschäftssitz gehabt und unter dieser Anschrift keine 

Geschäftstätigkeit in irgendeiner Form ausgeübt. Die Richter teilten 

die Zweifel des Finanzamtes, ob die X-GmbH die in Rechnung gestell-

ten Leistungen überhaupt erbracht habe. Ebenso habe die Y-GmbH 

keinen Sitz an der in der Rechnung genannten Adresse gehabt und sei, 

wie vom Finanzamt bereits festgestellt, seit November 2006 gelöscht. 

Zudem bestünden hinsichtlich der Y-GmbH Zweifel, ob diese die abge-

rechneten Leistungen erbracht habe.

Der Unternehmer wollte das nicht hinnehmen und zog vor den BFH. 

Doch auch dort wurde die Meinung von Finanzamt und Finanzgericht 

bestätigt: Das Finanzgericht habe zu Recht erklärt, dass der Vorsteuer-

abzug ausscheide, wenn der in der Rechnung angegebene Sitz tatsäch-

lich nicht bestanden habe. Die Angabe einer Anschrift, an der keinerlei 

geschäftliche Aktivitäten stattfänden, reiche nicht aus, bekräftigten 

die Richter.

BFH, Beschluss vom 8.7.2015, XI B 5/15

Verlust aus GmbH-Beteiligung: Keine Anschaffungs-
kosten bei Zuführung von Eigenkapital, um Sicher-
heiten abzulösen

Der Kläger war an einer GmbH zu mehr als 1 % beteiligt. Für Bankver-

bindlichkeiten der Gesellschaft stellte er Sicherheiten (Grundschuld 

und Bürgschaft) zur Verfügung. Die GmbH geriet 2008 in die Krise 

und stellte 2009 ihren operativen Geschäftsbetrieb ein. Um eine Li-

quidation zu verhindern, veräußerte der Kläger – in Abstimmung mit 

der Bank – das mit der Grundschuld belastete Grundstück und zahlte 

den Erlös in die Kapitalrücklage ein. Die GmbH überwies den Betrag an 

die Bank, die daraufhin auf weitere Forderungen verzichtete. Im An-

schluss veräußerte der Kläger seinen Anteil an der GmbH. Den Verlust 

aus der Veräußerung machte er in seiner Einkommensteuererklärung 

geltend. Dabei behandelte er die Einzahlung in die Kapitalrücklage als 

nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung. Dem ist das Fi-

nanzamt nicht gefolgt.

Die hiergegen gerichtete Klage hat das Finanzgericht Düsseldorf abge-

wiesen. Nachträgliche Anschaffungskosten erkannte es nicht an, so-

weit die Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Ablösung der vom Kläger 

gewährten Sicherheiten verwendet worden ist. Zwar seien Zahlungen 

in die Kapitalrücklage grundsätzlich als nachträgliche Anschaffungs-

kosten berücksichtigungsfähig. Dies gelte jedoch dann nicht ohne 

Weiteres, wenn die Zahlungen dazu dienten, die Inanspruchnahme 

des Gesellschafters als Sicherungsgeber abzuwenden. Der Aufwand sei 

dann durch die Ablösung der Sicherheiten veranlasst und teile deren 

steuerliche Beurteilung.

Die Ablösung weder der Grundschuld noch der Bürgschaft habe nach-

trägliche Anschaffungskosten auslösen können. Denn der Kläger habe 

keinen werthaltigen Rückgriffsanspruch gegen die GmbH besessen. 

Die Grundsätze des Eigenkapitalersatzrechts seien insoweit – im 

Streitfall im Hinblick auf die Bürgschaft – weiter anzuwenden. Dies 
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gelte ungeachtet der Tatsache, dass das im GmbH-Gesetz verankerte 

Eigenkapitalersatzrecht mit Wirkung zum 1. November 2008 abge-

schafft worden sei. Da der Kläger die Bürgschaft vor diesem Zeitpunkt 

gewährt habe und die GmbH auch vorher in die Krise geraten sei, 

müssten die bis dahin gültigen steuerlichen Folgen des Eigenkapitaler-

satzrechts fortgelten. Durch das „Stehenlassen“ der Bürgschaft im Jahr 

2008 unterfalle diese den alten Regeln.

Das Finanzgericht Düsseldorf hat die Revision zum Bundesfinanzhof 

zugelassen.

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 04.11.2015 zu den Urteilen 11 K 3617/13 

und 11 K 3615/13 vom 18.12.2014

Umsatzsteuerbetrug: Landesamt für Steuern  
warnt Autohändler vor missbräuchlich genutzten 
ausländischen USt-ID

Das rheinland-pfälzische Landesamt für Steuern warnt Autohändler 

vor missbräuchlich genutzten ausländischen Umsatzsteuer-Identifika-

tionsnummern (USt-ID).

Die Verfahrensweise der bandenmäßig organisierten Tätergruppen sei 

zwar nicht neu, werde aber trotzdem immer wieder zum Schaden von 

deutschen Autohändlern und der Staatskasse durch Betrug im Bereich 

Umsatzsteuer genutzt. Aufgrund eines Hinweises der Kriminalpolizei 

in einem aktuellen Fall im nördlichen Rheinland-Pfalz sei bekannt 

geworden, dass eine osteuropäische Tätergruppe bei deutschen Auto-

händlern versucht, unter Angabe einer echten ausländischen USt-ID 

umsatzsteuerfrei Fahrzeuge zu erwerben.

Dem tatsächlichen Inhaber der USt-ID sei nach bisherigen Ermitt-

lungen von einem Erwerb von Fahrzeugen in seinem Namen und mit 

seiner steuerlichen Identität nichts bekannt. Durch die Übergabe der 

Fahrzeuge ohne Berechnung von Umsatzsteuer entsteht laut LfSt ein 

erheblicher finanzieller Schaden. Allein im aktuellen Fall seien Steuern 

in Höhe von mehr als einer Millionen Euro hinterzogen worden.

Vor diesem Hintergrund fordert das LfSt Kfz-Händler dazu auf, die 

Identität der Käufer und des angeblichen Auftraggebers (ausländischer 

Unternehmer, in dessen Auftrag und mit dessen USt-ID die Fahrzeuge 

angeblich erworben werden sollen) zu überprüfen. Im vorliegenden 

Fall sei besonders auffällig gewesen, dass die rumänische Tätergruppe 

als vor Ort auftretende Käufer die USt-ID eines italienischen Unter-

nehmers angegeben hatte. Gerade in solch wirtschaftlich ungewöhnli-

chen Verkaufskonstellationen sei Vorsicht geboten.

Abschließend betont das Landesamt, dass für Hinweise und Fragen die 

örtlich zuständigen Steuerfahndungsstellen zur Verfügung stehen.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 23.02.2016

Betriebsaufspaltung: Steuerlich missglückte  
Umstrukturierung

Die Einbringung des Besitzeinzelunternehmens in die Betriebsgesell-

schaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), ist nicht 

zu Buchwerten möglich, wenn ein Miteigentumsanteil an einem be-

bauten Grundstück notwendiges Betriebsvermögen und wesentliche 

Betriebsgrundlage des Besitzunternehmens gewesen und dieser Mit-

eigentumsanteil nicht auf die GmbH übertragen worden ist. Infolge-

dessen sei ein Aufgabegewinn zu versteuern, so das Finanzgericht (FG) 

Baden-Württemberg. Das Gericht hat die Revision zugelassen.

Der Kläger betrieb zunächst als Einzelunternehmer ein Maschinen-

bauunternehmen. Sodann gründete er ein Besitzunternehmen. Er ver-

mietete die Maschinen seines Einzelunternehmens sowie den Kunden-

stamm an die GmbH, deren (Mit)Gesellschafter und Geschäftsführer 

er war. Zwischen dem Besitzunternehmen und der GmbH bestand 

steuerlich eine Betriebsaufspaltung. Der Anteil des Klägers an der 

GmbH war Betriebsvermögen des Besitzunternehmens. Zusammen 

mit seiner Ehefrau vermietete er ferner ein bebautes Grundstück an 

die GmbH.

Der Kläger behandelte seinen Miteigentumsanteil am Grundstück als 

Privatvermögen und erklärte mit seiner Frau Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung. Zum 01.01.2006 übertrug er sein Besitzunterneh-

men auf die GmbH gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten. Sei-

nen Miteigentumsanteil am bebauten Grundstück übertrug er nicht. 

Das Finanzamt behandelte den Miteigentumsanteil des Klägers am 

vermieteten bebauten Grundstück als notwendiges Betriebsvermö-

gen des Besitzunternehmens. Seiner Ansicht nach hat der Kläger einen 

Aufgabegewinn zu versteuern, da er das Wirtschaftsgut Miteigentum-

santeil am vermieteten Grundstück nicht auf die GmbH übertragen 

hat. Daher sei eine Übertragung zu Buchwerten nicht möglich.
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Das FG Baden-Württemberg schloss sich der Ansicht des Finanzamts 

an. Es gelang zu dem Ergebnis, dass der Kläger nicht alle wesentlichen 

Betriebsgrundlagen des Besitzunternehmens auf die GmbH übertragen 

und einen Aufgabegewinn zu versteuern hat. Der Miteigentumsanteil 

des Klägers am an die GmbH vermieteten Grundstück sei notwendiges 

Betriebsvermögen des Besitzunternehmens gewesen. Denn der Mitei-

gentumsanteil sei dazu bestimmt gewesen, die Vermögens- und Er-

tragslage der GmbH zu verbessern und damit den Wert der Beteiligung 

an der GmbH zu erhalten beziehungsweise zu erhöhen. Im Streitfall 

war das FG davon überzeugt, dass die Umstände den Schluss zuließen, 

dass eine durch die betrieblichen Interessen des Besitzunternehmens 

veranlasste Nutzungsüberlassung des Grundstücks vorliege. Dem ste-

he nicht entgegen, dass die Ehefrau des Klägers Miteigentümerin des 

Grundstücks sei.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 10.12.2015, 1 K 3485/13

Umsatzsteuer: BFH begrenzt Vorsteuerabzug für 
Unternehmensgründer

Der Gesellschafter einer erst noch zu gründenden GmbH ist im Hin-

blick auf eine beabsichtigte Unternehmenstätigkeit der GmbH grund-

sätzlich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, wie der Bundesfinanz-

hof (BFH) entschieden hat.

Im Streitfall ging es um einen Arbeitnehmer (Kläger), der über eine von 

ihm zu gründende GmbH eine unternehmerische Tätigkeit aufnehmen 

wollte. Die GmbH sollte die Betriebsmittel einer anderen Firma im 

Rahmen eines Unternehmenskaufs erwerben. Der Kläger wurde hier-

für durch eine Unternehmensberatung für Existenzgründer und einen 

Rechtsanwalt beraten. GmbH-Gründung und Unternehmenskauf un-

terblieben. Der Kläger ging gleichwohl davon aus, dass er zum Vorsteu-

erabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes berechtigt sei.

Während das Finanzgericht dem folgte, verneinte der BFH den An-

spruch auf Vorsteuerabzug. Maßgeblich hierfür sei die rechtliche Ei-

genständigkeit der GmbH. So wäre der Kläger zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt gewesen, wenn er beabsichtigt hätte, das Unternehmen selbst 

zu kaufen, um es als Einzelunternehmer zu betreiben. Dies gelte auch 

für den Fall einer erfolglosen Unternehmensgründung.

Als Gesellschafter einer – noch zu gründenden – GmbH habe für den 

Kläger kein Recht auf Vorsteuerabzug bestanden. Zwar könne auch 

ein Gesellschafter den Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, wenn er 

Vermögensgegenstände erwirbt, um diese auf die GmbH zu übertra-

gen (Investitionsumsatz). Daher komme ein Vorsteuerabzug zum Bei-

spiel dann in Betracht, wenn er ein Grundstück erwirbt und dann in 

die GmbH einlegt. Demgegenüber seien die im Streitfall vom Kläger 

bezogenen Beratungsleistungen nicht übertragungsfähig gewesen. 

Daher sei die Entscheidung der Vorinstanz aufzuheben und die Klage 

abzuweisen gewesen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.11.2015, V R 8/15


